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Sitzung/Gremium am:  

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 25.06.2013 nicht öffentlich 

Kreistag des Landkreises Friesland 25.06.2013 öffentlich 

 

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes: 

Vorschlag zur Benennung der Kreiswahlleitung und deren Stellvertretung für die 
Europawahl am 25. Mai 2014 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Landeswahlleiterin wird vorgeschlagen, Frau Erste Kreisrätin Silke Vogelbusch zur 
Kreiswahlleiterin und Frau Elena Kloß zur stellvertretenden Kreiswahlleiterin gem. § 3 
Abs. 1 Europäische Wahlordnung (EuWO) zu benennen. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:       Ja        Nein 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten) 

Direkte jährliche 
Folgekosten 

 Finanzierung: 

  Eigenanteil                 objektbezogene 
Einnahmen 

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen 

€  € 

 
€  €  €  

Erfolgte Veranschlagung:    Ja, mit €         Nein 

im    Ergebnishaushalt     Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:  

Vorlage ist in LiquidFriesland abgestimmt worden              ja, mit folgendem Ergebnis: 

Teilnehmer:                 Zustimmung         Ablehnung         Enthaltung        Alternativvorschläge 

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:             ja             nein 

Falls ja, in welcher Art:  

Vorlage bezieht sich auf 

  MEZ     Nr.  HSP     Nr.  

   

X  
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Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter/in 

Sichtvermerke:                                                    

              

  Abteilungsleiter/in               Kämmerei                            Landrat 

Beratungsergebnis: 

Einstimmig 

 

Ja-Stimmen 

 

 

Nein-Stimmen 

 

 

Enthaltungen 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Lt. Beschluss-
vorschlag 

 

Abweichender 
Beschluss 

   
     

gez. Sven Ambrosy    gez. Andrea Jeske 
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Begründung: 
Nach § 3 Abs. 1 EuWO beruft die Landeswahlleitung vor jeder Wahl einen Kreiswahlleiter 
und einen Stellvertreter. Der Landkreis Friesland kann der Landeswahlleitung Personen 
für die Kreiswahlleitung und deren Stellvertretung somit lediglich vorschlagen. Es wird 
empfohlen, folgende Kreisbedienstete für die Kreiswahlleitung und der Stellvertretung für 
die Europawahl 2014 der Landeswahlleitung vorzuschlagen: 
 
Kreiswahlleiterin:      Erste Kreisrätin Silke Vogelbusch 
stellv. Kreiswahlleiterin:   Frau Elena Kloß 
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